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Bekanntmachung liber die Unanfechtbarkeit des Verbots
des Vereins ,Hells Angels MC Charter Kiel" und Glaubigeraufruf

Bekanntmachung
des Ministeriums des Innern - 402-57.07.12 -

Vom 7. August 2017

Das Verbot des schleswig-holsteinischen Innenministeriums vom 18. Januar 2012 gegen den
Verein ,Hells Angels MC Charter Kiel” wurde am 15. Februar 2012 im Bundesanzeiger (BAnz AT
15.02.2012, Nr. 26, S. 614) bekannt gemacht.

Die gegen das Verbot gerichtete Klage wurde vom Oberverwaltungsgericht Schleswig durch Ur-
teil vom 26. Februar 2014 abgewiesen und die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Die
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit
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Beschluss vom 16. September 2014 zurliickgewiesen. Das Verbot ist mit diesem Datum unan-
fechtbar geworden.

Der verfligende Teil des Verbots wird gemaB § 7 Absatz 1 des Vereinsgesetzes nachfolgend
nochmals bekannt gegeben:

Verfligung:

1.

Der Zweck und die Tatigkeit des Vereins ,Hells Angels MC Charter Kiel” laufen den Strafgeset-
zen zuwider. Der Verein ,Hells Angels MC Charter Kiel” richtet sich gegen die verfassungsmani-
ge Ordnung.

2.
Der Verein ,Hells Angels MC Charter Kiel" ist verboten. Er wird aufgelost.

3.

Dem Verein ,Hells Angels MC Charter Kiel" ist jede Tatigkeit und die Bildung von Ersatzorganisa-
tionen untersagt; ebenso dirfen seine Kennzeichen weder verbreitet noch &ffentlich oder in ei-
ner Versammlung verwendet werden.

4.
Das Vermogen des Vereins ,Hells Angels MC Charter Kiel” wird beschlagnahmt und eingezogen.

5.

Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, soweit der Berechtigte durch Uberlas-
sung der Sachen an den Verein ,Hells Angels MC Charter Kiel” dessen strafrechtswidrige Zwe-
cke und Tatigkeiten vorsatzlich gefordert hat oder die Sachen zur Férderung dieser Zwecke und
Tatigkeiten bestimmt sind.

6.
Die sofortige Vollziehung der Verfiigung wird angeordnet; dies gilt nicht fur die Einziehung des
Vereinsvermogens oder der in Nummer 5 bezeichneten Sachen Dritter.
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Glaubigeraufruf:

Die Glaubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 Absatz 1 der Verordnung zur Durchfih-
rung des Gesetzes zur Regelung des offentlichen Vereinsrechts aufgefordert,

- ihre Forderungen bis zum 31. August 2017 schriftlich unter Angabe des Betrages und des Grun-
des beim Ministerium fur Inneres, Iandliche Raume und Integration des Landes Schleswig-Hol-
stein, DUsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel, anzumelden,

- ein im Falle der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht anzugeben, soweit dieses Voraussetzung
flr eine vorzeitige Befriedigung nach § 16 Absatz 1 der Verordnung zur Durchfiihrung des Geset-
zes zur Regelung des offentlichen Vereinsrechts ist,

- nach Mdglichkeit urkundliche Beweisstlicke oder Abschriften hiervon beizufligen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis zum 31.August 2017 nicht angemeldet
werden, nach § 13 Absatz 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erléschen.

- MBI. NRW. 2017 S. 816

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2017-26

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins „Hells Angels MC Charter Kiel“ und Gläubigeraufruf Bekanntmachung des Ministeriums des Innern - 402-57.07.12 - 


